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Rn den 

Präsidenten des NationaLrates 

Dr. Heinz FISCHER 

ParLament 

1017 Wie n 

Wien, am'2...~. Juni 1993 

46(;0 lAB 

1993 -06- 28 

zu Lttt3 IJ 

Die Rbgeordneten zum NationaLrat FINK und KolLegen haben am 6. 

Mai 1993 unter der Nr. 4773/J an mich eine schriftliche parla

mentarische Rnfrage betreffend vollziehung des Wachebedienste

ten-Hilfeleistungsgesetzes gerichtet J die folgenden Wortlaut 

hat: 

3 ) 

Ist es r'ichtiQ) daß auf Schmerzengeldforderungen nach 
Dienst- oder ~rbeitsunfällen kein Vor schuß 1m Sinne des 
Wachebediensteten-HiLfeLeistungsgesetzes erbracht wird? 

Wie wird diese Ruffassung auf der Basis des Gesetzes be
gründet) zumaL dieses von "Rnsprüchen" nicht von "Rufwen
aungen" spricht? 

Was werden Sie zur Bereinigung dieser offenbaren Fehlinter
pretation des Gesetzes unternehmen?" 

Diese Rnfrage beantworte ich wie foLgt: 

Zu F rage_..1l.!.. 

Ja. 

Zu Frage 2): 

RLs besondere HiLfeleistung ist gemäß § 2 Rbs. 1 des Wachebe

diensteten-HiLfeleistungsgesetzes (WHG») BGBl.Nr. 177/1992, 

die vorläufige übernahme von Rnsprüchen durch den Bund vorgese

hen. 
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Gemäß § 4 hat der Bund die besondere HiLfeLeistung an Wachebe

dienstete zu erbringen, wenn ein Wachebediensteter z.B. durch 

einen Unfall eine Körperverletzung oder eine Gesundheitsschädi

gung erleidet und dem Wachebediensteten gemäß Rbs. 1 Z. 3 

dadurch Heilungskosten erwachsen oder seine Erwerbsfähigkeit 

voraussichtlich durch mindestens sechs Monate gemindert ist. 

Für die vorLäufige Ubernahme von Rnsprüchen ist sohin das 

Erwachsen von Heilungskosten oder eine Minderung der Erwerbsfä

higkeit durch mindestens sechs Monate Voraussetzung. 

Weiters ergibt sich aus den Erläuterungen} daß bei der Lei

stung von Vorschüssen durch den Bund dem verletzten Wachebe

diensteten Heilungskosten sowie jenes Einkommen ersetzt werden 

soll} das ihm wegen der erLittenen KörperverLetzung oder Ge

sundheitsschädigung entgangen ist oder künftig entgeht. 

Ein Rnspruch auf Ersatz von SchmerzensgeLd läßt sich aus dem 

Begriff des Ersatzanspruches im § 9 in Verbindung mit § 4 Rbs. 

1 des WHG nicht abLeiten. 

Diese Rechtsansicht wird sowohL vom Bundeskanzleramt} das bei 

der Schaffung des Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetzes 

federführend war, als auch vom Bundesminister für Finanzen, 

mit dem gemäß § 15 WHG von alLen beteiLigten Bundesministern 

bei der Vollziehung dieses Gesetzes das Einvernehmen zu pfle

gen ist} geteilt. 

Bemerkt wird Letztlich} daß gemäß § 9 Rbs. 4 WHG auf die (Vor-

SChuß-)Leistungen des Bundes nach den Rbs. '1 bis 3 kein 

Rechtsanspruch besteht. 

Zu Frag~_~ 

Die Beantwortung dieser Frage erübrigt sich im Hinblick auf 

die Rusführungen zu den Fragen 1 ) und 2 ) 
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